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Herrn Landesrat

Mag. Helmut Hirt

Landhaus

8010 Graz

Betrifft: Verfahren der Österreichischen Ärztekammer gegen Dr. Johann Loibner

Sehr geehrter Herr Landesrat Mag. Hirt!

Mit Bescheid vom 22.6.2009 hat die Österreichische Ärztekammer festgestellt, dass Dr. Johann Loibner, praktischer Arzt in 8563 Ligist Nr. 89, mangels Vorliegens der für die ärztliche Berufsausübung erforderlichen Vertrauenswürdigkeit zur ärztlichen Berufsausübung nicht mehr berechtigt sei und daher aus der Ärzteliste gestrichen wird. Gegen diesen Bescheid hat Herr Dr. Loibner Berufung an den Landeshauptmann für Steiermark erhoben, deren Bearbeitung in Ihren Zuständigkeitsbereich fällt.

Diese Entscheidung der Österreichischen Ärztekammer hat bei mir große Betroffenheit ausgelöst, weil mir wichtig ist, vor Entscheidungen über eine ärztliche Behandlung umfassende Informationen der Ärzte meines Vertrauens einholen zu können. Dies trifft insbesondere auf die Frage zu, ob eine Impfung notwendig und sinnvoll ist. Wie ich aus langjähriger Beschäftigung mit dem Thema erfahren habe, können Impfungen zu schweren Gesundheitsschäden führen. Eine ausführliche Information über das Für und Wider ist daher meines Erachtens unerlässlich.

Wenn man einem Arzt, der nach eingehender Beschäftigung mit dem Thema eine kritische Meinung zum Impfen hat, die Berechtigung zur Berufsausübung abspricht, wird eine derartige Information immer schwieriger zu erhalten sein. Kaum ein Arzt wird noch den Mut haben, impfkritische Informationen an seine Patienten oder gar in der Öffentlichkeit weiterzugeben, da er befürchten muss, seine berufliche Existenz zu verlieren.

Außerdem halte ich diese Entscheidung für einen unzulässigen Eingriff in das Menschenrecht der freien Meinungsäußerung. Wie bereits in mehreren Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs ausgesprochen wurde, muss sachliche Kritik an einem System gerade den sogenannten „Berufsgenossen“ möglich sein, weil vielfach nur diese über das für eine tiefgreifende Kritik erforderliche Maß an Fachwissen verfügen. Auch würde es wohl jeglichen Fortschritt der Wissenschaft zum Stillstand bringen, wenn jedes - durch seriöse Untersuchungen und Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung untermauerte - in Frage-Stellen einer gängigen medizinischen Lehrmeinung zu Disziplinarmaßnahmen führen würde, und wohl auch der Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre widersprechen (z.B. Erk. v. 2.3.1994, B 2045/92).

Daher bin ich davon überzeugt, dass der Verfassungsgerichtshof diese Untersagung der Berufsausübung nicht billigen und eine derartige Entscheidung aufheben wird.
Sehr geehrter Herr Landesrat, ich bitte Sie, diese Überlegungen bei Ihrer Entscheidung zu berücksichtigen, und verbleibe

Hochachtungsvoll

(Name)

